
Orientierungssätze: 

 

 

1. Nicht jede Form der subjektiv empfundenen Unzumutbarkeit stellt eine besondere Här-

te im Sinne des § 31 Abs. 2 Satz 2 Halbs.1 Alt. 2 AufenthG dar. Der Rückgriff auf den 

Begriff der besonderen Härte erfordert eine Gesamtabwägung aller Umstände. 

 

2. Die Beeinträchtigung der schutzwürdigen Belange muss objektiv betrachtet eine ge-

wisse Intensität aufweisen und sich aus der Sicht des betroffenen Ehegatten mit Blick 

auf das Erreichen der Drei-Jahres-Frist als unzumutbar darstellen. 

 

3. Der von der Behörde und dem Gericht zu beurteilende Grad der Beeinträchtigung der 

schutzwürdigen Belange des Ausländers und die Frage der Unzumutbarkeit des Fest-

haltens an der ehelichen Lebensgemeinschaft hängen nicht von der Kenntnis der 

Rechtslage seitens des Ausländers ab. 

  

 

Hinweis:  
 

Während in der Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs die (abstrakten) Vo-

raussetzungen des Begriffs der besonderen Härte im Sinne des § 31 Abs. 2 Satz 1 Auf-

enthG geklärt sind (siehe zuletzt BayVGH, B.v. 27.9.2012 – 19 CS 12.1647, 19 C 

12.1648, 19 C 12.1649 – juris Rn. 13), werden in der vorliegenden Entscheidung die An-

forderungen an das Regelbeispiel der zweiten Alternative des § 31 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 

AufenthG, wonach eine besondere Härte insbesondere dann vorliegt, wenn dem Ehegat-

ten wegen der Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten 

an der ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist, konkretisiert. Der erkennende 

10. Senat betont dabei – soweit ersichtlich erstmals – die Notwendigkeit einer Gesamtab-

wägung aller Umstände des Einzelfalls (Rn. 4). Damit scheint sich der 10. Senat von sei-

ner – im Anschluss an den 19. Senat des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs (siehe B.v. 

15.3.2007 – 19 ZB 06.3197 – juris Rn. 5 f.) – im Beschluss vom 13.8.2009 (10 ZB 09.1020 

– juris Rn. 3) vertretenen Rechtsauffassung lösen zu wollen, wonach § 31 Abs. 2 Satz 2 

Halbs. 1 Alt. 2 AufenthG immer dann (bereits) nicht eingreift, wenn der andere Ehegatte 

die Trennung herbeiführt. Im Übrigen stellt der Bayer. Verwaltungsgerichtshof klar, dass 
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es in diesem Zusammenhang auf eine Kenntnis des betreffenden Ausländers von der 

Härtefallregelung nicht ankommt, d.h. das Verneinen der besonderen Härte setzt nicht die 

Feststellung der positiven Kenntnis des Betroffenen von der Härtefallregelung voraus 
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Aufenthaltserlaubnis; 

hier: Antrag der Klägerin auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts Augsburg vom 10. Juli 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Eich, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Zimmerer 

 

ohne mündliche Verhandlung am 17. Januar 2014 

folgenden 

Beschluss: 

 

 

I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Die Klägerin trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 5.000,-- Euro 

festgesetzt. 

 

 

 

Gründe: 

 

Der Antrag auf Zulassung der Berufung, mit dem die Klägerin allein ihren geltend 

gemachten Anspruch (vgl. BVerwG, U.v. 9.6.2009 – 1 C 11.08 – juris Rn. 13 ff.) auf 

Erteilung einer von der Führung der ehelichen Lebensgemeinschaft unabhängigen 

Aufenthaltserlaubnis nach § 31 Abs. 2 Satz 1 und 2 AufenthG weiterverfolgt, bleibt 

ohne Erfolg. Aus dem der rechtlichen Überprüfung durch den Senat allein unterlie-

genden Vorbringen im Zulassungsverfahren ergeben sich weder ernstliche Zweifel 

an der Richtigkeit des angegriffenen Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) noch hat die 

Rechtssache die geltend gemachte grundsätzliche Bedeutung (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO).  
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Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des verwaltungsgerichtlichen Urteils im Sinne 

des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO bestehen nicht. Denn die Klägerin hat nicht einen ein-

zelnen tragenden Rechtssatz oder eine einzelne erhebliche Tatsachenfeststellung 

des Verwaltungsgerichts mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt 

(BVerfG, B.v. 10.9.2009 – 1 BvR 814/09 – juris Rn. 11). 

 

Das Verwaltungsgericht hat zur Begründung seiner Auffassung, dass der Klägerin 

ein Festhalten an der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht unzumutbar i.S.d. § 31 

Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG gewesen sei, darauf abgestellt, dass es für die Beur-

teilung der Zumutbarkeit einer Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls be-

dürfe. Die Störungen der ehelichen Lebensgemeinschaft müssten das Ausmaß einer 

konkreten, über allgemeine Differenzen und Kränkungen in einer gestörten ehelichen 

Beziehung hinausgehenden psychischen Misshandlung erreicht haben. Eine beson-

dere Härte sei unter anderem dann anzunehmen, wenn die Ehe wegen physischer 

und psychischer  Misshandlungen durch den anderen Ehegatten aufgehoben worden 

sei. Die Rückkehr in die gemeinsame Wohnung oder ein Verzicht auf einen Strafan-

trag könne ein Indiz dafür sein, dass das Festhalten an der ehelichen Lebensge-

meinschaft für den Ausländer nicht unzumutbar gewesen sei. Ebenso greife die Här-

teklausel nicht ein, wenn der ausländische Ehegatte ungeachtet tätlicher oder sonsti-

ger Übergriffe an der Ehe festhalte und die Trennung aus anderem Grund erfolge. 

Aus der Gesamtschau aller vorgetragenen Umstände ergebe sich nicht, dass der 

Klägerin das Festhalten an der Ehe unzumutbar gewesen sei. Es sei nicht davon 

auszugehen, dass die Situation der Klägerin regelmäßig durch die Angst vor physi-

scher und psychischer Gewalt geprägt gewesen sei, sondern die Klägerin vielmehr 

unter der fehlenden Zuneigung und den andauernden Auseinandersetzungen, wie 

sie in Beziehungen, in denen die Ehepartner sich auseinander gelebt hätten, regel-

mäßig vorkämen, gelitten habe. Insbesondere sei die Trennung nicht von der Kläge-

rin, sondern vom Ehemann ausgegangen. Die Klägerin sei nur ins Frauenhaus ge-

zogen, weil sie, nachdem sie mit Schreiben des Prozessbevollmächtigten des Ehe-

manns zum Auszug aus der Wohnung aufgefordert worden sei, nicht gewusst habe, 

wohin sie gehen solle. 

 

Mit ihrem Zulassungsvorbringen zieht die Klägerin die Richtigkeit der Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts nicht ernstlich in Zweifel. Sie bringt zunächst vor, das Ver-

waltungsgericht habe ihre Motivation für das Aufrechterhalten der ehelichen Lebens-

gemeinschaft nicht berücksichtigt. Sie habe die Übergriffe ihres Mannes nur ertra-
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gen, um nicht ihr akzessorisches Aufenthaltsrecht zu verlieren. Damit greift die Klä-

gerin die vom Erstgericht vorgenommene Gesamtwürdigung aller Umstände zur Un-

zumutbarkeit der Aufrechterhaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft jedoch nicht 

hinreichend substantiiert an. Nach § 31 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG liegt eine be-

sondere Härte vor, wenn dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung seiner schutz-

würdigen Belange das weitere Festhalten an der ehelichen Lebensgemeinschaft un-

zumutbar ist. Allerdings stellt nicht jede Form der subjektiv empfundenen Unzumut-

barkeit eine besondere Härte dar. Der Rückgriff auf den Begriff der besonderen Här-

te erfordert eine Gesamtabwägung aller Umstände (Marx in Gemeinschaftskom-

mentar zum Aufenthaltsgesetz, Stand Juni 2008, § 31 Rn. 180). Die Beeinträchtigung 

der schutzwürdigen Belange muss also objektiv betrachtet eine gewisse Intensität 

(NdsOVG, B.v. 29.11.2011 – 8 ME 120/11 – juris Rn. 11) aufweisen und sich aus 

Sicht des betroffenen Ehegatten mit Blick auf das Erreichen der Drei-Jahres-Frist als 

unzumutbar darstellen. In der Rechtsprechung und Teilen der Kommentarliteratur 

wird die Auffassung vertreten, dass immer dann, wenn zwar eine Beeinträchtigung 

der schutzwürdigen Belange des Ehegatten vorliegt, der Ehegatte aufgrund dieser 

Beeinträchtigungen die Trennung aber nicht selbst herbeiführt, das Aufrechterhalten 

der ehelichen Lebensgemeinschaft für ihn nicht unzumutbar war (HessVGH, B.v. 

10.10.2005 – 9 TG 2403/05 – juris Rn. 5; NdsOVG, B.v. 29.11.2011 – 8 ME 120/11 – 

juris Rn. 10; BayVGH, B.V. 13.8.2009 – 10 ZB 09.1020 – juris Rn. 3; Dienelt in Ren-

ner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, Komm. 10. Aufl. 2013, § 31 Rn. 56). Andere 

Gerichte und Kommentare gehen dagegen davon aus, dass die Frage, ob der das 

eigenständige Aufenthaltsrecht erstrebende Ehegatte oder der stammberechtigte 

Ehegatte die eheliche Lebensgemeinschaft aufgehoben haben, nur bei der Würdi-

gung der Gesamtumstände bezüglich der Unzumutbarkeit der Aufrechterhaltung der 

ehelichen Lebensgemeinschaft Bedeutung erlangt (HessVGH, B.v. 17.1.2007 – 7 TG 

2908/06 – juris Rn. 15) und dass es jedenfalls dann, wenn objektiv eine relevante 

Beeinträchtigung der schutzwürdigen Belange vorliegt, nicht darauf ankommt, wer 

von beiden Ehegatten letztlich die eheliche Lebensgemeinschaft auflöst (Hailbronner, 

Kommentar zum Ausländerrecht, Stand 2011, § 31 Rn. 28; Marx in Gemeinschafts-

kommentar zum Aufenthaltsrecht, Stand Juni 2008, § 31 Rn. 184 ff.). Mit seiner Ge-

samtabwägung aller Umstände (S. 7 UA, Rn. 22) hält sich das Verwaltungsgericht 

jedenfalls im Rahmen der dargelegten Kriterien zur Beurteilung, ob eine besondere 

Härte i.S.d. § 31 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG vorliegt. Die Tatsache, dass der Ehe-

mann der Klägerin die Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft betrieben hat, 

wertet das Erstgericht nur als ein Indiz dafür, dass der Klägerin die Aufrechterhaltung 
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der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht unzumutbar gewesen ist (insbesondere, 

S. 8, Rn. 24). Daneben fällt nach Auffassung des Verwaltungsgerichts entscheidend 

ins Gewicht, dass die Klägerin mehr unter den häufigen Beleidigungen und der Ab-

wesenheit des Ehemanns, die für sich genommen nach Auffassung des Verwal-

tungsgerichts das Vorliegen einer besonderen Härte nicht zu begründen vermögen, 

litt als unter dem auch vom Ehemann eingeräumten Tritt gegen das Schienbein, und 

dass sie nach den Angaben in der mündlichen Verhandlung die eheliche Wohnung 

vor allem deshalb nicht verlassen hat, weil sie nicht wusste, wohin sie gehen sollte. 

 

Die Behauptung der Klägerin im Zulassungsverfahren, sie habe die Beleidigungen 

und die Tätlichkeit des Ehemanns als unzumutbar empfunden und die eheliche Le-

bensgemeinschaft nur aufrecht erhalten, um ihr Aufenthaltsrecht nicht zu gefährden, 

lässt sich dagegen weder aufgrund ihres Vorbringens im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung noch aufgrund ihres Verhaltens in der Ehe bis zur erneuten Trennung 

im September 2012 als zutreffend nachvollziehen. In der mündlichen Verhandlung 

schildert die Klägerin ausführlich die ständigen Ehestreitereien wegen ihres Glau-

bens und die häufige Abwesenheit des Ehemanns am Wochenende und die daraus 

resultierenden Eifersuchtsszenen. Bezüglich des Tritts mit dem Schienbein führt sie 

aus, „es war schon schlimm für mich, aber ich liebe meinen Mann ja auch“. Nach ih-

ren eigenen Angaben wollte sie auch nach dem Tritt an das Schienbein nicht aus der 

Wohnung ausziehen, weil sie nicht wusste, wohin sie gehen sollte. Das Erfordernis 

des dreijährigen Bestehens der ehelichen Lebensgemeinschaft für ein eheunabhän-

giges Aufenthaltsrecht spielte danach für den Wunsch der Klägerin, die Ehe weiter 

führen zu wollen, allenfalls eine untergeordnete Rolle. Dafür spricht auch, dass die 

Klägerin, nachdem sich ihr Ehemann bereits erstmals im Jahr November 2011 von 

ihr getrennt hatte und es nach ihren Angaben während der Ehe zu „Gewaltexzessen“ 

seitens des Ehemanns gekommen sei, die eheliche Lebensgemeinschaft im März 

2012 wieder aufgenommen hat, weil es ihr während der Trennung von ihrem Ehe-

mann sehr schlecht gegangen sei. Etwaige aufenthaltsrechtliche Konsequenzen aus 

der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft waren trotz der behaupteten Ge-

walttätigkeit des Ehemanns während der Ehe auch schon damals nicht ausschlag-

gebend für die Wiederaufnahme der ehelichen Lebensgemeinschaft.  

 

Das Vorbringen der Klägerin, ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie auch vor Ab-

lauf der nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG erforderlichen Ehebestandszeit An-

spruch auf ein eigenständiges Aufenthaltsrecht habe, wenn es zu physischer oder 
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psychischer Gewaltanwendung seitens des Ehepartners gekommen sei, vermag 

ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des erstinstanzlichen Urteils ebenfalls nicht zu 

begründen. Der von der Behörde und dem Gericht zu beurteilende Grad der Beein-

trächtigung der schutzwürdigen Belange des Ausländers und die Frage der Unzu-

mutbarkeit des Festhaltens an der ehelichen Lebensgemeinschaft hängen nicht von 

der Kenntnis der Rechtslage seitens des Ausländers ab. Unabhängig davon war der 

Klägerin bewusst, dass nach § 31 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG ein Anspruch auf Er-

teilung einer eheunabhängigen Aufenthaltserlaubnis auch vor Erreichen der Ehe-

mindestbestandszeit besteht, weil sie sich bereits bei der ersten Trennung des Ehe-

manns im November 2012 auf diese Regelung berufen und ein verwaltungsgerichtli-

ches Klageverfahren angestrengt hatte. 

 

Der Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache (§ 124 Abs. 2 

Nr. 3 VwGO) ist schon nicht in einer den Anforderungen des § 124a Abs. 4 Satz 4 

VwGO genügenden Art und Weise dargelegt. Um einen auf die grundsätzliche Be-

deutung der Rechtssache gestützten Zulassungsantrag zu begründen, muss der 

Rechtsmittelführer eine konkrete Rechts- oder Tatsachenfrage formulieren, ausfüh-

ren, weshalb diese Frage für den Rechtsstreit entscheidungserheblich ist, erläutern, 

weshalb die formulierte Frage klärungsbedürftig ist und darlegen, weshalb der Frage 

eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukommt. Orientierungspunkt für 

diese Erfordernisse ist die Begründung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung 

(Happ in Eyermann, 13. Aufl. 2010, § 124a Rn. 72; BayVGH, B.v. 16.5.2012 – 10 ZB 

11.2512 – juris Rn.12 m.w.N; B.v. 16.5.2013 – 10 ZB 10.1362 – juris Rn. 18). Diesen 

Darlegungsanforderungen genügen die Ausführungen der Klägerin in der Begrün-

dung des Zulassungsantrags nicht. Zwar hat die Klägerin die Frage formuliert, ob das 

Verneinen einer unzumutbaren Härte im Sinne von § 31 Abs. 2 AufenthG ohne Fest-

stellung des Bewusstseins des Betroffenen, dass die Trennung vom Ehegatten nicht 

zwingend zum Verlust des Aufenthaltsrechts führen muss, möglich ist. Sie hat jedoch 

nicht dargelegt, inwieweit diese Frage für den Rechtsstreit entscheidungserheblich 

ist. Das Erstgericht hat seine Feststellung, dass eine besondere Härte i.S.d. § 31 

Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG nicht vorliegt, darauf gestützt, dass die Ehestreitigkei-

ten nicht das zur Bejahung einer besonderen Härte erforderliche Ausmaß erreicht 

hätten und die Vorfälle im September 2012 für die Klägerin kein Grund gewesen sei-

en, sich von ihrem Mann zu trennen. Eine etwaige Kenntnis der Voraussetzungen für 

das Entstehen des eheunabhängigen Aufenthaltsrechts war für das Verwaltungs-

gericht somit nicht entscheidungserheblich. Überdies begründet der Hinweis darauf, 
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dass die gestellte Frage in der Rechtsprechung noch nicht weiter thematisiert worden 

sei, keine Klärungsbedürftigkeit, weil sich die aufgeworfene Rechtsfrage bei der An-

wendung des § 31 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG nicht stellt. Der Gesetzeswortlaut 

setzt die Kenntnis des Betroffenen von der Härtefallregelung nicht voraus. 

 

Der Antrag auf Zulassung der Berufung war daher mit der Kostenfolge des § 154 

Abs. 2 VwGO abzulehnen.  

9 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1 und 3, § 52 

Abs. 2 GKG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). Mit der Ablehnung des An-

trags auf Zulassung der Berufung wird das Urteil des Bayerischen Verwaltungsge-

richts München vom 21. Februar 2013 rechtskräftig (§ 124a Abs. 5 Satz 4 VwGO). 

 

Senftl                                                   Eich                                            Zimmerer 
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